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Polizei -Berordnnng.
Ruf Grund der U 6,12 nnd 13 der Verordnung

»am M September 1867 (Ges .-S . S . 1529 , Über
? Naliieivcrwulning in deniien erworbeuci , LandeS-

Enk der 88 187 und 139 des Landesver-
ÜiEiwliasaeseH, ' sowie gemäß 8 89 der Reichs-
Änveordnung und 8 1 des Gesetzes vom 24 . April
?«RsWf =5 - S . 79 ) betreffend die Einrichtung von
1°?° .?. . -. ,^ für Schornsteinfeger wird mit Lu¬

de? Be
ungsbe

des Stadt-

o -Kedeurlcn für Schornsteinfeger wird mit Zu-
Mnimnnq de? Bezirksausschusses für den Umfang
E « R -ai -rungSbezirks Wiesbaden mit AuSuaKinc
Hl  Ĥdt-und Landkreises Frankfurta.M.ver¬
ordnet, was folgt:

Titel I . Anstellung und Stellvertretung.
tz 1. Die Anstellung als Bezirksschornsteinfeger

»kolat durch die Landrate , in der Stadt Wiesbaden
durch den Polizcidircktor . Die Anstellung erfolgt
ouf jed-rz-itigen Widerruf ; dem Angestellten st-ht
eine vicrwöchentlicheKündigung Eine Ander-
nia der Kebrbezirke ist jederzeit ziilassig , ohne oaß
dem Bezirksschornstcinfcger ein Wlderlpruchsrecht
ooer ein Anspruch auf , Entschädigung zusteht.

Die Anstellung erfogt in , Wege des Vertrages.
D-ese Verordnung bildet einen wesentlichen Bestand¬
teil eines jeden Anstellungsvertrages . In demselben
must der Anzustellende ausdrücklich anerkelinen , daß
er sich diesen Vorschriften , sowie den zu deren Ans-
siibrung ergebenden Bestimmungen unterwirft , und
daß auch etwaige spätere Änderungen der Vor¬
schriften und Bestimmungen ohne weiteres für ihn

^Jede ^ Anstellung eines Bezirksschornsteinfegers
wird ebenso, wie eine Slellverlrelung und Entlassung
amtlich bekannt gemacht . Di - Fcstsetzniig der
nähere» Anstellungsbcdingungen bleibt der An-
sielluiigSbchörde überlaffcn.

Die Gebühren werden , wenn der zngewicscne
Kelirbezirk mehr als eine Ortschaft umfaßt . von
dem Landrat , sonst von der Ortspolizeibchordc fest¬
gesetzt(8 77 der Reichsgcwcrbeordnung ).9 §2 . Die Anstellung setzt voraus, daß der
Anzustellende:

a) unbescholten ist und sich der besonderen
persönlichen Zuverlässigkeit erfreut , welche
für den Beruf unentbehrlich ist ; namentlich
auch einen nüchternen Lebenswandel führt;

b) das 24 . Lebensjahr vollendet hat;
c) die Meisterprüfung vor einer ans Grund des

8133 der Gewerbe -Ordnung eingesetzten
Prüfungskommission für Schornsteinfeger
bestanden hat.

§ 3. Die AnsteUungsbchörde kann eine Stell¬
vertretung des Bezirksschornsteinfegers (§ 47 Abs . 2
der Reichsgewerbe -Ordnung und zwar gleichfalls
auf jederzcitigcn Widerruf ), zulaffen:

a) bei feiner Einberufung zum Militärdienst,
für die Dauer derselben;

b) bei ungünstigen Verinögensverhältnissen
während der Dauer einer Pflegschaft für
denselben;

o) sonst nur bei besonderer Notlage und nie
länger als auf ein Jahr;

d) nach dem Tode eines Bezirksschornstein-
fcgers für Rechnung der Witwe , während des
Witwenstandes , oder , wen » minderjährige
Erben vorhanden sind , für deren Rechnung,
jedoch in beiden Fällen nur dann , wenn un¬
günstige Vermögcnsverhältnisse vorliegen.

Der Stellvertreter muß den Anforderungen
des § 2 entsprechen . Auf ihn finden die Vor¬
schriften des Titels II und III sinngemäße An-
Wendung.

Titel II . Vorschriften für die Tätigkeit der
Bezirksschornsteinfegcr.

8 4. Der Bczirksschornsteinfcger hat die Vor
,'chriflen der die Schornsteine betreffenden Per
ordni,ngcn gewissenhaft zu beobachten ; er untere
stützt die Polizeibehörde in ihrer Aufsicht über alle
in seinem Bezirke befindlicher Fenerstälten ( ins
besondere Schornsteine , Kamine , Rauchfange ein¬
schließlich der dazu gehörigen Rauchrohre ) . Er bat
M diesem Zwecke bei Ausübung seine « Gewerbes
auf alle Mangel der Ban - und Feuersicherheit der
Gebäude zu achten und etwaige ihm bekannt
werdende Mängel unverzüglich zur Kenntnis der
yauseigentümer bezw . Hausbewohner , sowie der
zuständigen Ortspolizei zu bringen . Die von ihm
oder seinen Gehilfen gefundenen Mängel und das
Tatum der Mitteilung sind im Kehrbuch 8 6 zu
verzeichnen.

§ 5. Der BezirkSschornsteinfeger muß die
EujSarbeilcn , insbesondere die Reinigung der
Schornsteine , entweder selbst vornehmen oder unter
lemer vollen Verantwortlichkeit durch sachver-
NMdig« Gesellen oder mit nachfolgender Bc-
sa ■ m- ß 0 ^ durch Lehrjnngen anssühren lassen,
«lm Reinigen durch einen Lchrjungen muß der
-öezirkrschornsteinfeger selbst oder ' ein sachver-
nandlger Geselle gegenwärtig sein , die Arbeit
T? " und beaufsichtigen und sich bei eigener Vcr-

üdcrzeugen ^ sachgemäßen Ausführung
8 6. Der Bezirkrschornstemfeger hat ein

Mrduch zu führen , in welches die einzelnen
vlemwungeii der Reihenfolge nach einzutragc » sind.
»,,k § "̂ bei ist nach jeder Reinigung das Datum
und der Gcbuhrcnbetrag anzngeben.
rc_t '\ ie ' l!§ Kehrbuch muß der Polizeibehörde auf
erfordern zur Einsicht vorgelegt werden.

m Kehrbuch ist ein Abdruck dieser Vcr-
„ .fluuug Md der geltende Gebührentarif vor-
iuyeften . Das Kehrbnch ist vor Ingebrauchnahme

,1l" s" st.ungsbehörde zur Stempelung vor-
Jedcm Kunden ist auf Erfordern die

d-r
zulegen.

>bn betreffenden Einträge des Kehr-
°uchs z,l gestatten.

' ' ■ Der BezirkSschornsteinfeger hat etwaige
»»n der Polsicibchörde aufgetragene Untcr»

tichunge » und sonstige in sein Fach schlagende
Aufträge ohne Verzögerung gegen nachträgliche
angeniesseiic , in , Streitfälle von der Anstellung «-
behörde fcstzusetzende Entschädigung , li erledigen.

Beim Ausbruch eines Brandes in solchen
Orten seines Bezirks , in denen keine Beruss-
scnerwebr besteht , hat er sich schleunigst auf der
Brandstätte einznfindcn , dort berufsmäßige Hilfe
zu leisten und etwaige Weisungen dcS Leiters der
Löscharbeiten zu befolgen.

, . des Bezirksschornsteinfegers liegt die
gleiche Pflicht wie ihm ob.

8 8. Jede Annahmc eine « Gesellen oder
Gehilfen ist vorher der OrtSpolizeibebörde unter
Vorlage von Ausweispapieren schriftlich anzn-
zeigen . Diese ist besagt , die Annahme und das
Halten solcher Gevilscn (Gesellen oder Lehrjungen)
zu unteisagcn , deren Persönlichkeit der für den
Beruf erforderlichen besonderen Znverlässigkeit
entbehrt oder deren Befähigung nach freiem Er¬
messen der Behörde keine genügende Sicherheit für
die ordnungsmäßige Ausfubrnna der ihnen ob¬
liegenden Arbeiten bietet . Ergiebt sich nach der
Annahme , daß diese Sicherheit nicht mehr vor¬
banden ist, so ist der Gehilfe auf Erfordern der
Ortspolizeibehördc binnen zu bestimmender Frist
zu entlassen.

8 9 . Der Anstellungsbehörde und den Vor¬
gesetzten Behörden derselben bleibt überlassen , regel¬
mäßige und außerordentliche Revisionen der Kehr¬
bezirke durch Sachverständige anznordnen und
weitere Bedingungen und Auflagen für die GeschäftS-
sührung der BezirkSschornsteinfeger je nach den ört¬
lichen Verbältnissen vorzuscdreibe ».

8 10 . Jeder Bezirksschornsteinseger muß inner¬
halb seines Bezirks wohnen . Aurnahincn können
in dringenden Fällen von der AnstcllnngSbehörde
widerruflich zugelassen werden.

Zwecks Sicherung der Fcuerhilse darf sich der
BezirkSschornsteinfeger nachts nicht ohne genügende
Stellvertretung und nicht ohne vorpängige Anzeige
an die Ortspolizeibehörde von seinem Wohnorte
entfernen.

Der BezirkSschornsteinfeger muß dem Pnbliknm
mit Höflichkeit entgegcnkommcn und berechtigten
Wünschen Rechnung tragen , auch seine Gehilfen
hierzu anbalten.

Das Anfordern oder Anfsuchen von Trink¬
geldern . insbesondere Neujahrsgeldern , ist verboten.

Titel III . Widerruf der Anstellung.
8 11 . Der Widerruf der Anstellung nnd da

mit die sofortige Entlassung tritt insbesondere ein,
wenn nach Ansicht der AnstellnngSbebörde:

a ) die Voraussetzung der Unbescholtenheit oder
der persönlichen besonderen Zuverlässigkeit,
insbesondere des nüchternen Lebenswandels
nicht mehr zntrifft;

b) wenn sich der BezirkSschornsteinfeger grober
Verstöße gegen seine Berufspflichten , ins¬
besondere auch gegen die Vorschriften dieser
Verordnung schuldig macht ; namentlich,
wenn die Reinigung der Schornsteine nicht
pünktlich , nicht ordnungsmäßig und regel¬
mäßig vorgenommen wird;

o) die Anordnungen der AnstellungS - und der
Polizeibehörde nicht befolgt werden;

d ) ' bei Ausübung des Gewerbes die erforder¬
liche Rücksichtnahme auf die Hausbewohner
gröblich oder wiederholt verletzt wird.

Titel IV . Uebergangrbestimmungen.
8 12 . Auf die beim Inkrafttreten dieser Ver¬

ordnung bereits angestelllen BezirkSschornsteinfeger
kommen , sosern sich dieselben nicht ausdrücklich
schriftlich den Bestimmungen in 8 11 unterwerfen,
die dem 8 11 entsprechenden früderen Vorschriften
zur Anwendung . Die 88 4— 10 dieser Verordnung
gelten aber auch für sie.

8 13 . Aufgehoben werden mit der in 8 12
enthaltenen Maßgabe alle den vorliegenden Gegen¬
stand regelnden bisherigen Vorschriften . Aufgehoben
wird insbesondere die Nassanische Instruktion für
die Kaminseger vom 8. November 1854 nebst
Ausführungsanweisnngcn.

Titel V . Strafbestimmungen.
8 14 . Zuwiderhandlungen gegen die Bestim¬

mungen der 88 4—8 und 10 dieser Polizei-
Verordnung , sowie gegen die infolge 8 9 a . a . O.
erlassenen Vorschriften werden — unbeschadet der
Befugnis der Anstellungsbehörde den Bezirks-
fchornsteinfeger zu entlassen — insoweit nicht sonstige
schärfere Strafbestimmungen Platz greisen , mit
einer Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder im Unvermögens¬
salle mit verhältnismäßiger Haft geahndet.

Soweit d>e im 8 12 genannten Bezirksschorn¬
steinfegcr von den Vorschriften dieser Polizei-
Verordnung betroffen werde » , finden auch die obigen
Strafbestimmungen auf sie Anwendung.

Titel VI . Inkrafttreten der Polizeiverordnung.
8 15 . Diese Polizciverordnung tritt mit dem

Tage der Verkündigung im RcgierungSamtsblalt
im Kraft.

Wiesbaden , den 6 . April 1904.
Der Regierungs -Präsident : Hengstenberg«

Verordnung.
8 1 . Unsere Verordnung über die Anstellung

und die Pflichten der BezirkSschornsteinfeger für
den Regierungsbezirk Wiesbaden , mit Ausnahme
des Stadt - und Landkreises Frankfurt a . M ., vom
5. März 1903 (R .-A .-Bl . S . 142 ) wird aufgehoben

8 2 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung im Rcgierungsamlsblatt
in Kraft.

Wiesbaden , den 28. März 1904.
Der Bezirksausschuß : Caesar.

„Wird veröffentlicht ."
Wiesbaden , de» 20 . April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . SchcnS»

Bekanntmachung.
Zweck » Herstellung einer Wasserleitung in der

Ellcnbogengasse , Ecke Marktstraße , wird hiermit
die Ellcnbogengasse auf die Dauer der Arbeit für
den Fuhrverkebr polizeilich gesperrt . *

Wiesbaden , den 23 . Juli 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Scheuet.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Desinfektion bei ansteckenden Krank¬
heiten , die Beförderung von an ansteckenden
Krankheiten leidenden Personen und der zum
Transport nach derDeSinfeklionsanstalt bestimmten,

zu desinfizierenden Gegenstände.
Auf Grund der 88 5 nnd 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli
1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für
den Umfang dcS Stadt - und Polizeibezirks Wies¬
baden nachstehende Polizei -Verordnung erlassen:

8 1 . Die HauShaltungSvorstände . bezw . deren
Stellvertreter ( in Anstalten die Leiter , Verwalter,
Hausväter usw .), sowie die Unternehmer von
Privatkrankenanstalten und die Besitzer und Leiter
aller de», öffentlichen Verkehr dienenden Aufent¬
haltreinrichtungen , wie Gasthöfe , Logirhäuser,
Pcnsionate , Chambre garnier , Herbergen . ,Schlaf¬
stellen und dergleichen , sind verpflichtet , bei dm in
} 2 näher bezeichneten Krankheits - und Sterbe-
.ällen die von den Kranken benutzten Effekten und
Räume , sowie die in den letzteren befindlichen
Gegenstände auf ihre Kosten desinfizieren zu lassen.

8 2. Die Desinfektion wird angeordnet:

1 ) unbedingt bei Pocken , Flecktyphus,
Rückfallsieber , asiatischer Cholera , Pest.
Lepra , Genickstarre , Ruhr , Diphlerie,
Scharlach und DarmtyphnS.

Bei DarmtyphnS ist die Desinfektion
der Wohnung nur dann unbedingt
erforderlich , wenn der Erkrankte in
d« Wohnung krank zu Bett gelegen
hat , bevor er dieselbe , z. B . zur Ueber-
führung in ein Krankenhaus verließ,
andernfalls kann die Desinfektion auf
die Kloscts beschränkt werden;

2 ) in besonderen Fällen durch Ent¬
scheidung der Polizei -Direktion nach
Anhörung des Kreisarztes , bei anderen
unter Ziffer 1 nicht genannten In¬
fektionskrankheiten.

8 3 . Die Desinfektion hat stattzusinden , so¬
bald das Aufhören der Ansteckungsgefahr ärztlich
festgestellt ist , bezw . nachdem der Kranke oder dessen
Leiche ans der Wohnung entfernt worden ist.

Hierüber haben zwecks Herbeiführung der
Desinfektion die in 8 1 bezeichnet « ! Personen,
sowie auch der behandelnde Arzt , oder , wenn der
Kranke in einer Kraiikenaiistalt untergcbracht war,
der leitende Arzt derselben sofort , spätestens aber
innerhalb 24 Stunden , von dem genannten Zeit-

Sunkte an gerechnet, bei der Polizei-Direktionhriftlich Anzeige zu erstatten.
8 4. Die Ausführung der Desinfektion wird

lediglich durch die städtische Desinfektionsanstalt
unter der verantwortlichen Leitung ihrer Beamten
nach Maßgabe der vom Magistrat hierzu erlassenen
Vorschriften und unter Zugrundelegung des eben¬
daselbst ausgestellten Tarifs bewirkt.

8 5 . Die Beförderung der mit ansteckenden
Krankheiten der in 8 2 bezeichneten Art behafteten
Personen muß durch den hierzu besonders be¬
stimmten städtischen Krankentransportwagen statt-
finden , soweit nicht eigenes Fuhrwerk dazu ver¬
wendet wird.

Die Benntznng öffentlicher Fuhrgelegenheitcn
(Droschken , Omnibusse , Straßenbahn und dergl .)
zu Beförderung solcher Kranken ist untersagt . Ist
dies gleichwohl geschehen oder ist eigenes Fuhrwerk
verwendet worden , so muß die Desinfektion dieses
Transportmittels sofort von dessen Eigentümer
bezw . Besitzer bei der städtischen Desinfcklionsaiistalt
beantragt werden.

8 6. Die Besördernnq der zu desinfizierenden
Gegenstände erfolgt lediglich durch die Angestelllen
der städtischen Desiiifcktionsaiistalt nach Maßgabe
der für sie gegebenen Vorschriften.

8 7 . Leichen der an einer in 8 2 bezeichneten
Krankheit Verstorbenen sind ungewaschen in ein
mit b -prozcntiger Karbolsäure oder 2-prozentiger
Lysollöfnng oder Kresolseifeiilösuiig getränktes
Leineiltuch einzuhüllen , schleunigst einzusargcn und
spätestens 24 Stunden nach Feststellung des Todes
mittels Leichenwagens in die Leichenhalle des
städtischen Friedhofes zu überführen.

8 8. Mit Geldstrafe bis zu 80 Mark oder im
Unvermögensfalle mit enlsprecheuder Haft wird
bestraft:

a ) wer dm vorstehenden Bestimmungen zuwider
handelt;

b ) wer durch sein Verhalten die nach den
8ß 1 bis 7 vorgeschriebene Desinfektion
hindert oder unmöglich macht,

sofern nicht durch die Zuwiderhandlung gemäß
8 327 des ReichSstrafg -setzbuches eine härtere
Strafe verwirkt ist.

Daneben kann die Vornahme der erforderlichen
DeSinsection aus Kosten der nach 8 1 verpflichtete»
Personen durch die Königliche Polizei -Direktion
zwangsweise angeordnel werden.

8 9 . Die Polizei -Verordnungen vam 17 . Sep¬
tember 1892 . 11 . Juni 1894 und oomö . Novcmber
1899 werden hierdurch aufgehoben.

8 10 . Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

Wiesbaden , den 10. Juni 1904.
Der Polizei -Präsident : v » Scheint,

1904.

Polizei -Bcrordnung,
betreffend die Verbringung der Leichen in
die Leichenhalle deö städtischen Friedhofs.

Auf Grund d-r 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnimg vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den »eu erworbene » LandeS-
teilen und der 88 143 lind 144 des Gesetzes über
die allgemeine LandeSverwaltung vom 30 . Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrat « für den
Umfang des Polizeibezirks der Stadt Wiesbaden
olgende Polizeivcrordnimg erlassen:

8 1.
Die Leichen sämtlicher in Wiesbaden verstorbener

Personen sind spätestens inucrbalb 24 Stunden
nach dem Tode mittels eines städtischen Leichen¬
wagen » in die Leichenhalle des städtischen Friedhof»
zu herbringen . . ^

Abweichend von dieser Bestimmung wird der
israelitischen KultuSgenieinde die Befiigni » einge-
räuint , die Leichen verstorbener Israeliten innerhalb
der gleichen Frist in die Leichenhalle des israelitischen
Friedhofs verbringen zu lassen . Falls jedoch die
Räumlichkeiten daselbst nicht auSrcichen , muß auch
von der israelitischen KultuSgemeinde die Leichen¬
halle des städtischen Friedhofs zur Unterbringung
der Leichen benutzt werden.

Ein längeres Belagen der Leichen in Wohn¬
häusern ist nur dann gestattet , wenn von einem
approbierten Arzte durch ein der Polizeidirektion
umgehend cinzurclchmdes Attest bescheinigt wird
daß gesundheitliche Bedenken nicht im Wege stehe»

8 3.
Solche Ausnahme » (8 2 ) sind unznISssig , wenn

a ) der Tod an einer der in 8 1 der
RegierungSpolizeivcrordiiung vom 3. Juli
1899 ( Regieruiiasamtsblatt , Seite 212)
bezeichnetcnKraiikheiten .nämlich : Cholera,
Pocken , Flecktyphus , Rückfallsicbcr , Unter¬
leibstyphus ( gastrischer Fieber , Schleim¬
fieber , Nervenfieber , Typhoid ) , Masern,
Scharlach , Dipdterie,Kindbcttficber,Ruhr.
Genickstarre , Körnerkrankhcit der Augen,
Milzbrand , Rotz und Trichinose erfolgt
ist , oder

b ) die Leiche sich in einem Hotel , einer
Pension , Herberge , Schlafstelle oder dere
gleichen befindet.

8 4.
Nur in den Fällen , in denen auf Grund de»

8 2 . Absatz 2 *) der Polizei -Verordnung vom
4. September 1901 , betreffend die obligatorische
Leichenschau , eine unverzügliche Anzeige an die
Polizeidirektion erstattet werden muß , ist die Ver¬
bringung der Leichen in die Leichenhalle de»
städtischen Friedhofs bi » nach Erteilung der polizei¬
lichen Erlaubnis zu verschieben.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei -Vcr¬

ordnung werde » mit Geldstrafe bis zu 30 Mark,
an deren Stelle im Nichtbeitrcibungsfalle ent¬
sprechende Haft tritt , geahndet.

* Anmerkung : Diese Bestimmung lautet : Er¬
gibt sich bei der ärztlichen Leichenschau , daß der
Tod unter Umständen erfolgt ist , die auf eine
Einwirkung de« Verstorbenen selbst oder eine«
anderen oder auf eine gewaltsame Todesursache
schließen lassen , dann ist der Arzt , falls amtliche
Erniittelungen nicht bereits im Gange sind , ver¬
pflichtet , hiervon der Polizeidirektion unverzüglich
Mitteilung zu mache » . 8 6.

Diese Polizci -Verordung tritt am 1 . August
1904 in Kraft . *

Wiesbaden , den 27 . Juni 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Scheint.

Bekanntmachung.
Um den dienstlichen Geschäftsbetrieb fernerhin

zu vereinfachen , bestimme ich hiermit , daß , wie
dieses bei allen Königlichen Polizeiverwaltungen
der Monarchie bereits längst cingeführt ist , sämt¬
liche Beglaubigungeil von Unterschrifteu und Ab¬
schriften — letztere insoweit sie nicht der Stcmpel-
pflicht unterliegen — ferner die Ausstellung von
Lebens - PP . Zeugnissen a » f Quittungen über den
Empfang von Renten (einschließlich Jnvaliden-
nnd Uilfallrenten ) , Wartegcldern , Pensionen , Unter-
stütznngs - , Kranken - , Witwen - und Waisengeldern
durch die Vorstände der Polizei -Revicre vorzu-
nehmcn sind.

Interessenten wollen sich demzufolge , in ge¬
gebenen Fällen fernerhin an de » zuständigen
Dolizeikommissar des Reviers , in dessen Bezirk si-
wohncn , Wenden.

Abschriften , welche d- r Stempelpflicht unter¬
liegen , werden » ach wie vor im Bureau der
Königlichen Polizei -Direktion beglaubigt . *

Wiesbaden , den 10 . Juli 1904.
Der PolizesiPräsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom

11 . April d. I . (Regienmas -Amtsblatt Nr . 16)
bringe ich hiermit zum Zwecke der Ermittelung der
Inhaber von Kraftfahrzeuge » zur allgemeinen
Kenntnis , daß der Herr Minister der öffentlichen
Arbeiten für die Kraftfahrzeuge im Regierungs¬
bezirk Lüneburg die weiteren Nummern 1601
bis 1900 überwiesen hat . *

Wiesbaden , den 12 . Juli 1904.
Der Regierungs -Präsident.

I . V . : Pfeffer von Salomon.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 22 . Juli 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Tchcnck.



Seite 2. 30 . Juli 1904 . Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts.
Kirchliche Anzeigen.Bekanntmachung.

Von dem Wege im Distrikt Atzelbera zwischen
der Stadtgemeindc Wiesbaden beiderseits an der
Schützenstraße, Lagb. Nr. 9211 soll der auf dem
Plane mit abcd  bezeichnen Teil Lagb. Nr. 9211
eingezogen werden.

Diese« Vorbaben wird gemäst § 57 des
Zuständigkeitsgeictzes vom 1. August 1883 mit dem
Aniügen ' hierdurch zur öffentlichen Kenntnis
gebracht, daß Einwendungen hiergegen innerhalb
einer mit dem 28. d. M. beginnenden Frist von
4 Wochen bei denrMagistrate schriftlich cinznrcichen
oder im Rathause, Zimmer Nr. 45, zum Protokoll
zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden , den 25. Juli 1904.
Der Lberbürgermeistekt

Bekanntmachung.
Don den Feldwegen im Distrikt „RecktS dem

Zchiersteinerwcg" zwischen der 2. und 4. Gewann
und 3. und 5. Gewann, Lagerb.-Nr. 9067, ferner
zwischen der 3. und 4. Gewann Wallufcrweg,
Lagerb.-Nr. 9078 und von dem alten Walluferweg,

Lagerb.-Nr. 9075, sollen die auf dem Plane mit
6 . B. E. bezw. A. B. bezeichnet?,! Teile eingezogen
werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß 8 57 des
Zuständigkcitsgesetzes vom 1. August 1883 mit dem
Anfügcu hierdurch zur öffentlichen Kenntnis
gebracht, daß Einwendnugeii hiergegen innerhalb
einer mit dem 28. d. M. beginnenden Frist von
4 Wochen bei dem Magistrate schrifilich einzureichen
oder im Ratbause, Zimmer Nr. 45, zum Protokoll
zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden , den 26. Juli 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für da« freiwcrdende

Bahnhofsgelände zwischen der Rbeinstraße und
dem neuen Empfangs-Gebäude am Ring hat die
Zustimmung der Ortspolizeibebördcerhalten und
wird nunmehr im Rathaus, 1. Obergeschoß. Zimmer
Nr. 88a, innerhalb der Dienststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt.

Die« wird gemäß § 7 des Gesetze» vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen re., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungengegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
26. Juli beginnenden». einschließlich 23. August c.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden , den 21. Juli 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnpla» für das Terrain südlich

der oberen Dotzhcimerstraße— der Umgebung des
neuen Güterbahnhoses— hat die Zustimmungder
OrtSpolizeibebörde erkalten und wird nunmehr im
Rathaus , 1. Obergeschoß, Zimmer Nr. 38a, inner¬
halb der Dienststunden zu jedermanns Einsicht
offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetze? vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen ec., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungengegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
26. Juli bcgiunendcnund einichließlich mit dem
23. August er. endenden.Frist von 4 Wochen dein,
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden , den 22. Juli 1904.
Der Magistrat.

Muszug ausderPolizei -Verordunug
vom 10 . Juni 1003 , betr. Ab
ändcruug der Strafteu -Polizei -Ver-
ordnuug vom 18 . September 1900.

8 56.
4. Kindern unter 10 Jahren, welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die
Bezeichnung „Stadr Wiesbaden" oder „Kurver¬
waltung " tragen, untersagt. *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , 1. April 1904.

_ _ _ Der M agistrat.

Auszug aus der Strafteu -Polizei-
Verordnuug vom 18. Sept . 1900.

8 57.
Verkehr in der Kochbrnnnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kindcrwärterinnen jedoch,
die sichm Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufciuhalt in der Kochbrnnnen-Anlage
und der Trinkhalle daielbst untersag».

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrnnnen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht ge¬
stattet.
- 3. In der Zeit vom 1. April bi« 1. November

ist das Rauchen in der Kochbrunnen-Aulage bi«
S-Uhr vormittags verboten.

4.  Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmusik darf die Ver-
bindungsstraßc zwischen Taunusstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
fahren werden. _ ___ _ *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den1. April 1904.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Eichstelle für Längemaße, Flüssiakeitr-

matze, Hohlmaße, Gewichte, Waagen u. Gasmesser
äst wegen Beurlaubung des Eichmeisters voin
25. Juli bis 15. August d. I . geschlossen. *

Wiesbaden , den 23. Juli 1904.
Der Magistrat.

Staats - und Gemeindesteuer.
Tie Erhebung der 2. Rate (Juli , August,

September) erfolgt vom 15. d. M. ab straßenweise
nach dem auf dem Stenerzetlel angegebenen Hebe¬
plan. Tie Hcbetage sind nach' den Anfangs¬
buchstaben der Straßen wie folgt festgesetzt(die
auf dem Steuerzettel angegebene Straße ist
maßgebend):

O, P, Q, R am 29. u. 80. Juli , 1. u. 2. August,
3 . T, U, V am 3„ 4. u. ft. August,
W, Y, Z u. außcrh. d. Stadtberiugs am 6., 8.

u. 9. August.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgcschriebenen Hebetage benutzen, nur
dann ist ra >chc Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Psennige, sind genau
abzuzählen, damit Wechseln au der Kasse ver¬
mieden wird. *

Wiesbaden , den 11. Juli 1904.
Städtische Steuerkasse,

_ Rathaus . Erdgcichoß, Zimmer No. 17.
Bekanntmachung.

Bolksbadeaustalten betr.
Die drei städtischen Bolksbadeanstalten be¬

finden sich
1. im Gebäude der Höh. Mädchenschule.

Kellergeschoß, Eingang neben der Mädchen¬
schule,

2. Am Römcrthor,
3. im Hause Roonstraße 3.

Es werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlichen Anstalten,

Sitzbrauscbäder in den Anstalten am
Schloßplatz und Roonstraße,Wannenbäder
in der Anstalt an der Roonstraße für
Männer und Frauen;

Wannenbäder in der Anstalt am Schloß¬
platz für Frauen den ganzen Taq, für
Männer nur zwischen1 und ff-4 Uhr.
Die Franenabtciiung ist in allen Bädern
von 1—4 Uhr geschlossen. *

_ Das Stadlbauamt.
Verdingung.

Die Herstellung einer Blitzableiteranlage
in dem Erweiterungsvau der Gutenberg¬
schule soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
veidungen werden.

Angebots,ormulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungenkönnen während der Vormittags-
dienftstundcn Friedrichstraße 15, Zimmer Nr. 15,
cingeicheu, die Verdingungsunterlagenausschließlich
Zeichnungen auch von dort und zwar bis zum
Tage vorher bezogen werden.

Verschloffene und mit der Aufschrift„St . B.
A. 23" versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 1. August 1904,
vormittags 10 Uyr,

hierher cinznrcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebe»«:,, und aur-

gefülltcn VerdiugungSformular cingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 14 Tage.
Wiesbaden , den 16. Juli 1904.

_ Stadtbauamt.
Verdingung.

Der Abbruch des Waschhauses auf dem
städtischen Krankeuhausgetände hierselbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformnlare, VcrdinanngSimterlagen
und Zeichnungen könne» während der Vormit ags-
dienstnnnden im Stadt . Verwaiknnqsgedäude,
Fricdrichstraße15, Zimmer No. 9, cingefehen, die
Angebotsformulare, ausschließlichZeichuuiige», auch
von dort, und zwar bis zum 1. August d. I . be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 69"
versehene Angeboie sind spätesten« bis

Dienstag , de» 2 . August 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureiche».
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und aur-

gefüllten Vcrdingnngssormular cingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZnschlagSfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 23. Juli 1904.

Stadtbauamt , Slbteilung für Hochbau.
Verdingung.

Tie AuSsüyrung der Tüncherarbeiten
(Los I, II . III und IV) für den Neubau der
Oberrealschule am Zictenriug zu Wiesbaden
ioll im Wege der öffentliche» Ausschreibung ver¬
dungen weiden.

Verdingungsunterlagenund Zeichnungen können
während der Bormitlagsdicnststundcn im Siädt.
Verwaltungsgebäude, Fricdrickstraße 15, Zimmer
Nr. 9, eingciehcn, die Angeboksunierlaae», aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellaeldfreie Einsendung von 25 Vf.
und zwar bis zum 8. August 1904 kczogc» werden.

Verschlosseneund mit der Anfschrisl„H. A. 71,
Los I, II , III und IV" versehene Angebote sind
spätestens bis

Dienstag , den 9 . August 1904,
vormittags 10 Uyr,

hierher cinznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Los- Reihenfolge— in
Gegenwart der etwa e,scheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und auSge-
füllten VerdiugungSformular cingcreichten Angebote
werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 25. Juli 1904.

Stadtbauamt , Abteiluna sür Hochbau.
Akzise-Rückvergütung.

Die AkziierückvergütiinaSbelräge aus vorigem
Monat sind zur Zahlung angewiesci, und könne»
gegen Empfangsbestätigungin. Lause diese« Monots
in der AvsertiguiigSlleUe, Ncngaffe 6a, Part .,
Einnehnierei, während der Zeit von 8 vorm, bis
1 nachm, und 3- 6 »ach»,, in Empfang ge¬
nommen werden.

Die bis zum 31. d. M. abends nicht erhobenen
Akzise-Rückvergütunaen weiden den Empfangs¬
berechtigte» abzüglich Postporto durch Post¬
anweisung Übersandt werde». *

Wiesbaden , den 14. Juli 1904.
Städt . Akziseamt.

Evangelische Kirche.
Marktkirche.

Sonntag , den 31. Juli . (9. S . nach Trinitatis .)
Statt nachmittag« 5 Uhr Friihgvttcsdieiist für

die Gemeinde 80 , Uhr: Hilispr . Ringshausen.
Hauptgoltesdienst 10 Uhr: Psr . Schußler.

Nach der Predigt Christenlehre: Pfr . Schußler.
AmlSwochc: Pfr . Schiißler.

Bergkirche.
Sonntag , den 31. Juli . (9. S . nach Trinitatis .)

Hauptgottcsdienst 10 Uhr: Pf, . Beescnmeqcr.
SIbendgotteSdienst5 Udr: Hilfspr. Eberli »g.
Amtswochc. Taufen und Trauungen: Pfr.

Deesenmchcr. Beerdigungen: HilsSpr. Eberling.
Ningkirche.

Sonntag , den 31. Juli . (9. S . nach Trinitatis .)
Hauptgottesdicnst 10 Uhr: Pfr . Friedrich.

Nach der Predigt Christenlehre.
Abeiidgottesdieiist5 Uhr: Hilispr. Schlaffer.
NB. Die Kollekte ist für die Anstalt Bethel

bestimmt.
Amtswoche. Taufen und Trannngen: Pfr.

Friedrich. Beerdigungen: Hilfspr. Schlaffer.
Evangelisches BereinshauS, Platterstraße 2.

Sonntaa : Die Sonntagsschule hat Ferien bis
Anfang September.

Nachmittag« 40- Ubr: Versammlung für junge
Mädchen(Sonntagsverein).

Abends 8'/, Uhr: Versammlung für Jeder¬
mann (Bibelstunde).

Jeden Donnerstag, abends 8'/- Uhr: Gemcin-
schaftSstunde.

Ev. Männer - und JünglingSverei ».
Sonntag , nachmittag« 3 Uhr: Spaziergang.

Jugcndverein: Fußballspiel.
Montag, abend« 9 Uhr: Gcsanastunde.
Dienstag, abends 8'/ , Uhr: MonatSverfamm-

lung des Ju 'gcndverein«.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibclbefprechstunde.
Freitag, abend» 9 Ubr: Pofaunenprobe.
Samstag , abends 9 Uhr: GebetSsinndc.

Christlicher Verein junger Männer.
LercinSlokal: Bleichstraße3. 1.

Sonntag , nachm. : Familien-Svaziergang in
das Adawstal . AbmanchV-4 Uhr von: Sedanplatz.

Montag, abends 9 Uhr: Mitglieder-Bersamml.
Diensläq, abend« 80» Uhr: Bibelbesvrcchung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibeldejprechung

der Jngend -Abt.
DonncrStag.abds. 9Uhr : Poiannenchor-Probe.
Freitag, abends 9 Uhr: Turnen.
Samsiag , abends 9 Uhr: Gebetrstunde.
Da« Bcreinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

an geöffnet. BereinSdesnch frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn - und Feiertag« von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Katholische Kirche.
10. Sonntag nach Pfingsten. — 31. Juli.
Die Kollekte im Hochamt ist in beiden Kirchen

für die Gründung einer Niederlassung von Schwestern
in Kloster Schönau bestimmt. Sie sei hiermit
warm empfohlen.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatiu ».
Hl. Messen5.80, 6.30, Amt 8, Kindergotte»-

dienst(Amt) 9, Hochamt mit Prcdgt 10, letzte hl.
Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen (522).
An den Wochentagen sind die hl. Messen um

5.30, 6.30 und 9.15 Uhr.
Am Freitag, 5. August, abends 8 Uhr, Herz-

Jesn-Andacht in, Hospiz zum hl. Geist.
Samstag 5 Uhr Salve.
Gelkgenhcit zur Beichte Donnerstag nachm,

von 6 Ubr an, sowie am Samstag von 5—7 und
nach8, auch am Sonntag niorgens von5.30 Uhr an.

Maria -Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,

zweite hl. Messe 7.30, Kindergotlesdicnst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht von den 3 göttlichen
Tugenden (496). Abends 6 Ubr gestiftete Krcuz-
wcgandacht für die armen Seelen.

An den Wochentagen sind die hl. Messen
um 6.15 und 8.15 Uhr.

Montag 6.15 Ubr ist die heil. Messe in der
Schwesternhaurkapelle.

Freitag , abends 8 Uhr, ist gestiftete Herz-Jesu-
Andacht(534).

SamSlag Nachm. 5 Uhr Salve, 4—7 und nach
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

AMratholische Kirche, Schwalbacherstraßc.
Sonntaa , den 81. Juli , vormittags 10 Ubr:

Messe mit G-meindcgcsang. W. Krimmel, Pfr.
Evanselisch-luthertschrr Gottesdienst.

Adelbeidstraße 23.
Sonntag , den 31. Juli (9. S . nach Trinitatis ),

vormittags 97» Uhr: LcsegottcSdienst.
Evangelisch -lutherischer Gottesdienst.

Overrealschule. Oranienstiaße 7, 2. Stock.
Sonntag , den 31. Juli (9. S . nach Trinitatis ),

vormittags 97« Uhr: Predigt-Gottesdienst.
Pfr . Hcmpfing.

Christliches Heim , Westendstraße 20, 1.
Jeden Mittwoch, abends 80, —9'/, Uhr:

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.
Methodisten -Gemeindr . Friedrichstr. 36, Hth.

Sonntag , den 31. Juli , vormittags 9" « Uhr:
Predigt über 1. Corinlher 11. 23—32. Anschließend
die Feier des hl. Abendmahls. 11'/, Uhr: Sonn-
tagsschule. Abends8 Uhr : Abschiedspredigt, anläß¬
lich der Versetzung nach Gelnhausen.

Die Wochenvcrsammlniigen sollen der Prediger-
Wechsels wegen aus . Prediger I . Schweißer.
Kapiisten -Gemrindr . Oranicnstr. 54, Hlh. Pi.

Sonntag , den 31. Juli , vormittags '/,10  Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kuidergotlesdienst. Nachmittags
4 Uhr: HaupigotteSdienst.

In Dotzheim, Karrenweg 11, abends 8 Uhr:
Gorlesdienillichc Versammlung.

Mittwoch, abend« 8'/, Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, abend« 9 Ubr : Übung der

Gesangvereins. Prediger C. Karbinsky

0 . Jahrgang. N». 6y
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbacherstraßc 10. 2. Et. (Gewerbe!, » I
Sonntaa . den 31. Juli , vormittags in

Hauptgottcsdienst. Nachmittag« 4 Uhr: m-Nst
wozu Jedermann frenndl. cingeladen ist

Freitag. 5. Ang-, abend? 8 Uhr : Gottes
und Predigt. E« hat jeder freien Zutritt

Heilsarmee , Frankcnstraße 13.
Jeden Abend 8*/, Uhr, Sonntags au*

10 Uhr: Lcriainmlung. Jedermann Willkomms
Russischer Gottesdienst.

Sonntag , vormittags 11 Ubr: Heil m, „
Donnerstag, vormittags 11  Uhr : Heil

Namenstag der Kaiserin Witlwe von
Marie Magdalene. Große Kapclle.
Anglican Church of Nt . Angmtig.

Cnnterbury.
FrankturterstraCse 3. <1

Sunday Services: First Celebration of tj ,
Eucharist, 8 : Matins and Choral Colebrat' *
& Sermon , 11 : Evensong and Litany 6. ^

Special Notioe: Düring August no weolc.j
Services. The locum Tencns is the Rov.Edwaril
Mears, Pension Kaiser Wilhelm, Paulinenstr7

Chaplain : Rev. E. J. Treble '
Kaiser-Friedrich-Ring 36. ' .j

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschitfahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft,
Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 hu

Coblenz, 8.05, 9.25 (Scbnellfahrt ,.Borussia“ nj
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Sclmellfai,,*
„Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Schnell,
fahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser
und König“), 12.50 bis Cöln. mittags 3.20 (nur
an Sonn- und Feiertagen ) bis Assmannshaugen
4.20 bis Andernach, abends 6.20 u. 6.35 (Güt er.
schiff) bis Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7'/, Uhr. xzcz

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei 3̂ ,
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364,

Biebrich - Mainzer Dampfschiffahrt
August Waldinanu.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStraßenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz,
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß ) : g in

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *.
An und ab Station Kaiserstra&e-Haupt,
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 910
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *.

An und ab Station Kaiserstrafee-Haupt.
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften. Abonnements.
_ Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Hamburg -Amerika . Linie . F33)
(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
30./7. Postd. Phoonicia, 4./8. Postd. Hamburg,
6,/8. Postd. Pretoria , 11./8. Postd. Blücher,
13. 8. Postd. Graf Wa'dersee, 18./8. Schnellpd.
Deutschland, 20./8. Postd. Belgravia, 23. 8. Postd.
Moltko, 27. 8. Postd. Pennsylvania, 1./9. Postd.
Hamburg, 3. 9. Postd. Patricia , 8./9. Postd.
Blücher, 10./9. Postd. Phoeniria. Nach Boston;
3./8. Postd. Pontos, 17.,'8. Postd. Assvria. Nach
Baltimore: 3 /8. Postd. Pontos, 17./8. Postd,
Assyria. Nach Philadelphia : 7./8. Postd. Pallanza,
24./8. Postd. Barcelona. Nach Westindien: 28.7.
Postd. Georgia. Nach Mexico: 26./7. Postd.
Prinz Joachim. Nach Neworleans: 1. 8. Postd.
Schwarzburg. Nach Montreal: 10./8. Postd.
Oxonian. Nach Ost-Asien: 30./7. Postd. Hellas,
l ()p8. Postd. Brisgnvia, 2078. Postd. Slavonia,
30. 8. Postd. Segovin, 10. 9. Postd. Armenia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstraise 50.) F33D
Letzte Nachrichten über die Bewegungen dar

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ nach Bremen, 26. Juli
27s U»r nachm, in Bremerhaven. S.-D. „Kronp.
Willi.“ nach Bremen, 26. Juli 4 Uhr nachm, von
Newyork. S.-D. „Kais. Wilh II.“ nach Newyork,
27. Juli 12'/« Uhr nachm, von Southampton. D.
„Prinz. Irene“ nach Genua, 25. Juli 11 Ulf
nachm, von Gibraltar . D. „Königin Luise“ nach
Newyork, 25. Juli 4 Uhr nachm, von Gibraltar.
D. „irVillehad“ nach Stettin, 23. Juli 1 Uhr nachm,
von Newyork. D. „Chemnitz“ nach Bremen,
25. Juli 7V« Uhr nachm, in Bremerhaven. 9.
„Bremen“ nach Newyork, 26. Juli 1 Uhr nachm,
in Newyork. — Ost-Asien- u. Australien-Linien:
D. „Roon“ nach Bremen, 26. Juli 8 Uhr vorm,
in Singapore. D. „Pr .-Ii. Luitpo d“ nach Ham¬
burg, 26. Juli 4 Uhr nachm, von Nagasaki. 9-
„Preufeen“ nach Ost-Asien, 26. Juli 10 Uhr vorm,
in Nagasaki. D. „Gneisenau“ nach Ost-Asienj
26. Juli 1 Uhr nao m. von Suez. D. „Bayern'
nach Ost-Asien, 27. Juli 5 Uhr vorm. Queasant
passiert. D. „Gera“ nach Bremen, 26. Juli 7 Uhl
vorm, in Aden. D. „Darmstadt“ nach Australien,
27. Juli 6 Uhr vorm, von Fremantle. D. „Stutt¬
gart“ nach Australien, 27. Juli 1 Uhr nachm, in
Neapel. — Cuba-, Brasil- und La Plata-Linien:
D. „Borkum“ nach Bremen, 25. Juli in Bremer¬
haven. D. „Bonn“ nach Bremen, 27. Juli »*
Antwerpen. D. „Coblenz“ nach Bremen, 27. Jull
in Bremen. I). „Crefeld“ nach ! issabon, Rotter¬
dam, Antwerpen, Bremen, 27. Juli St. Vincent
passiert. — Truppon-Transport : D. „Schleswig
naeh Bremen, 27. Juli vorm, von Swakopmund.

Red Star Liue.
Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel»

Langgasse 20.) F w?
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Kroonland

am 23. Juli von Antwerpen nach Newyork ab-
ge angen. D. „Pinland“ am 23. Juli von New-
York nach Antwerpen über Southampton ahn0“
gangen. D. „Va-lerland“ am 26. Juli in New-
York von Antwerpen angekommen. D. „Zeeland
am 26. Juli in Antwerpen von Newyork ange-
kommen. — Antwerpen-Philadelphia-Dienst. B-
. Rhynland“ am 25. Juli in Antwerpen vonPhda-
ielphia angekommen.

Druck und Verlagd-r ü tzchelleubers 'ichen Hok-Buchdruckereim Wiesbaden.


	00000001
	00000002

